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Hamburg, den 03.12.2018

Ihre Anfrage nach dem Transparenzgesetz vom 08.11.2018

Sehr geehrt███████████,

Sie hatten per email vom 08.11.2018 beim Schulinformationszentrum der Behörde für Schu-
le und Berufsbildung folgenden Antrag nach dem Hamburgischen Transparenzgesetz ge-
stellt:

Betreff: Entzug des Beamtenstatus von Lehrer aufgrund von groben Dienstvergehen ab 1990

[ff34454] Anfrage nach dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG)/HmbUIG

Wie vielen Lehrern wurde ab 1990 der Beamtenstatus aufgrund von groben Dienstvergehen entzo-
gen? Wenn vorhanden: An welcher Schulform haben die Lehrer zuletzt unterrichtet?
Ich bitte um eine Aufschlüsselung nach Jahr, sollte dies nicht möglich sein nach Jahrzehnt..."

Ihr Antrag wurde dahingehend verstanden, dass Sie wissen möchten, in wie vielen Fällen
seit 1990 verbeamtete Lehrkräfte aufgrund eines Dienstvergehens im Wege einer Diszipli-
narklage aus dem Beamtenverhältnis entfernt wurden.

Ihr Antrag vom 08.11.2018 wird abgelehnt.

Begründung:

Disziplinarbehörden, d.h. die Fachbehörden als auch die oberste Dienstbehörde, unterlie-
gen, soweit sie disziplinarrechtlich tätig werden, gemäß § 5 Nr. 1 Hamburgisches Transpa-
renzgesetz nicht der Informationspflicht. Diese Ausnahme von der Informationspflicht gilt
ohne Einschränkung und umfasst auch alle Unterlagen, die im Rahmen der Disziplinarver-
fahren erstellt wurden bzw. werden.

Mit freundlichen Grüßen
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Rechtsbehelfsbejehrung:

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntga-

be bei der Behörde für Schule und Berufsbildung, Amt für Verwaltung - V 422, Ham-

burger Straße 31, 22083 Hamburg, Widerspruch einlegen.

Gebührenhinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass ganz oder teilweise erfolglose Widerspruchsverfah-

ren gebührenpflichtig sind.


